
Höhe oder auf eine Abweisung wegen Un
zulässigkeit oder Unbegründetheit lauten. 
Die Beschwerde ist also auch zulässig, wenn 
das Gericht über den Schadenersatz nur 
dem Grunde nach entschieden und die Sache 
insoweit gemäß § 242 Abs. 5 zur Verhand
lung über die Höhe des Anspruches an das 
zuständige Gericht, in der Regel die Zivil
oder Arbeitsrechtskammer des Kreisgerich
tes, verwiesen hat. Da dieses an die Ent
scheidung über den Grund des Anspruchs 
gebunden ist, könnte im weiteren Verfahren 
ein Rechtsmittel nur über die Höhe einge
legt werden.

Unzulässig ist die Beschwerde gegen die 
Entscheidung über den Schadenersatz bei 
Freispruch (§ 310 Abs. 1). Spricht das Ge
richt den Angeklagten frei, ist nach § 244 
Abs. 2 ein Schadenersatzantrag als unzuläs
sig abzuweisen. In diesen Fällen bleibt es 
dem Geschädigten unbenommen, den An
spruch aus anderen rechtlichen Gründen vor 
dem zuständigen Gericht zu verfolgen. Wird 
der Freispruch vom Staatsanwalt mit einem 
Protest angefochten, kann sich der Geschä
digte gemäß § 292 auch am zweitinstanz
lichen Verfahren beteiligen.

11.4.2.
Die Einlegung
Entsprechend den von der Entscheidung 
über den Schadenersatz betroffenen Inter
essen können der Geschädigte, der Ange
klagte und der Staatsanwalt diese spezielle 
Beschwerde einlegen.

Da dem Geschädigten das Recht der Be
rufung gegen die strafrechtliche Entschei
dung nicht zusteht, muß er ein besonderes 
Rechtsmittel gegen die seine materiellen In
teressen berührende Entscheidung über den 
Schadenersatz haben. Auch wenn von den 
anderen Berechtigten Berufung oder Pro
test eingelegt wird und er sich am Rechts
mittelverfahren beteiligt, entspricht die 
selbständige Beschwerde seinen Interessen, 
da sonst infolge Rechtsmittelbeschränkung 
oder -rücknahme durch die anderen Berech
tigten die Rechtskraft der Entscheidung auch 
hinsichtlich des Schadenersatzes eintreten 
kann.

Der Angeklagte und der Staatsanwalt le
gen Beschwerde ein, wenn sie ihre Anfech
tung auf die Entscheidung über den Scha

denersatz beschränken wollen. In diesen 
Fällen kommen die Berufung oder der Pro
test als Rechtsmittel nicht in Frage.

Paragraph 310 Abs. 1 läßt die Beschwerde 
des Staatsanwalts gegen die Entscheidung 
über den Schadenersatz uneingeschränkt zu. 
Damit besitzt der Staatsanwalt dieses Be
schwerderecht im Interesse der Durchset
zung der einheitlichen Gesetzlichkeit nicht 
nur dann, wenn er berechtigt ist, selbständig 
Schadenersatzansprüche des Geschädigten 
geltend zu machen (§ 198), sondern er kann 
es auch in allen anderen Fällen ausüben.

11.4.3.
Das Verfahren
Die Gestaltung des Verfahrens nach Einle
gung der Beschwerde gegen die Entschei
dung über den Schadenersatz kann sich in 
zwei Varianten vollziehen.

Wurden gleichzeitig die Entscheidung 
über den Schadenersatz und die Entschei
dung über die strafrechtliche Verantwort
lichkeit angefochten, ist die prozessuale 
Verbindung weiterhin geboten. Über die 
neben Berufung oder Protest eingelegte Be
schwerde des Geschädigten wird im Rah
men des Strafverfahrens beraten und ent
schieden.

Beschränkt sich das Rechtsmittel aus
schließlich auf die Anfechtung der Entschei
dung über den Schadenersatz und läßt es 
die strafrechtliche Entscheidung völlig un
berührt, besteht keine prozessuale Verbin
dung des Schadenersatzanspruchs mit der 
Strafsache mehr, und das Strafgericht hat * 
sich damit nicht mehr zu befassen. Das 
Strafverfahren ist rechtskräftig beendet. Die 
Beschwerde wird dem zuständigen zweit
instanzlichen Zivil- oder Arbeitsrechtssenat 
überwiesen, der die Sache nunmehr nach den 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung bear
beitet.27

27 Vgl. Informationen des Obersten Gerichts, 
1981/3, S. 11.
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